
Öffentliche Bekanntmachung des
Wahlleiters zu den Kommunalwahlen in
Oberhausen

Herr
Hermann Wischermann

hat sein Mandat für die Bezirksvertretung Osterfeld gem.
§ 37 Kommunalwahlgesetz durch Verzichterklärung zum
17.09.2012 niedergelegt. 

Nach der Reihenfolge der Liste der CDU für den
Stadtbezirk Osterfeld ist der an 8. Stelle stehende
Berwerber

Herr
Frank Horst Rudolph
Teutstr. 9
46117 Oberhausen
geboren 1962
Berufsfeuerwehrmann

berufen worden, der damit an die Stelle des ausge-
schiedenen Mitgliedes tritt. 

Gegen diese Feststellung kann beim Wahlleiter -
Bereich Statistik und Wahlen - schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift Einspruch gem. § 39 in Verbindung mit
§ 45 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998
(GV. NW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. NW. S.
238), eingelegt werden. 

Die Einspruchsfrist rechnet einen Monat vom Zeitpunkt
dieser Veröffentlichung an. 

Oberhausen, 25.09.2012

Wehling
- Wahlleiter -
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Bekanntmachung der Genehmigung der
Änderungsverfahren 04 BO, 10 HER, 11a
MH und 12 MH zum Regionalen
Flächennutzungsplan der Planungs-
gemeinschaft Städteregion Ruhr

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in
ihren Sitzungen vom 01. bis 28.03.2012 die folgenden
Änderungen zum Regionalen Flächennutzungsplan für
die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr
beschlossen:

04 BO Entlastungsstraße Hiltrop
10 HER Kleingartenanlagen Gartenstadt
11a MH Kölner Straße / Erzweg
12 MH Wedauer Straße / Golfplatz

Die Landesplanungsbehörde hat die Änderungen zum
Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlassen vom
02.08.2012 gemäß § 39 Abs. 2
Landesplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV.
NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 212), im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen
Landesministerien und im Benehmen mit dem
Regionalverband Ruhr genehmigt. 

Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.04.2010 (GV. NRW S. 212) in
Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wer-
den die Änderungen zum Regionalen
Flächennutzungsplan - einschließlich Textteil /
Begründung, Umweltbericht und der
Zusammenfassenden Erklärung - bei der Staatskanzlei
des Landes NRW (Landesplanungsbehörde), dem
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde)
sowie den Städten 

- Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße
19, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

- Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für
Stadtplanung und Bauordnung

- Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer,
Goldbergstraße 12, Referat 61 – Stadtplanung und
Bauordnung

- Herne, Rathaus Wanne, Rathausstraße 6,
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

- Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-
Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und
Stadtentwicklung

- Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Dezernat 5, Bereich 5-1/
Stadtplanung

zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Über den Inhalt der Änderungen wird auf Verlangen bei
den einzelnen Städten während der öffentlichen
Dienststunden Auskunft erteilt.

Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der
Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedte-
region-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungs-
plan.html eingesehen werden.

Die Änderungen zum Regionalen Flächennutzungsplan
werden mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch
die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit
der gesonderten öffentlichen Bekanntmachung durch
die Landesplanungsbehörde im Gesetz- und
Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung.

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz
(ROG) sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen
Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach
Maßgabe des § 4 ROG von den öffentlichen Stellen und
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu
berücksichtigen.

Hinweise:

I. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Regionalen Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach
Bekanntmachung der Änderungen schriftlich gegen-
über der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen unter
Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

II. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der gelten-
den Fassung wird darauf hingewiesen, dass die
Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen
die Änderungen des Regionalen
Flächennutzungsplans nach Ablauf eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Änderungen sind nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Oberbürgermeister haben die
Ratsbeschlüsse zu den Änderungen vorher
beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 17.10.2012
Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die öffentliche Auslegung des
Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 636 -
Weierstraße (zwischen von-Trotha-Straße
und Brückenbauwerk südlich der
Westhoffstraße) -

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 636 - Weierstraße
(zwischen von-Trotha-Straße und Brückenbauwerk süd-
lich der Westhoffstraße) - vom 03.07.2012 liegt nebst
Begründung einschließlich Umweltbericht in der Zeit
vom 12.11.2012 bis 12.12.2012 einschließlich im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der nachstehend genannten Öffnungs-
zeiten öffentlich aus.

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Es liegen keine umweltrelevanten Informationen vor.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S.
1509).

Das Plangebiet umfasst nunmehr die Weierstraße von
der von-Trotha-Straße im Süden bis zum
Landschaftsbauwerk Sterkrade im Norden, liegt in der
Gemarkung Sterkrade, Flur 1, 2 und 25, und wird wie
folgt umgrenzt:

die westlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 554, 550 und
552, Flur 2, von dessen nordöstlichstem Punkt aus in
rechtem Winkel abknickend zur östlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 236, Flur 25, dessen östliche Grenze, von
dessen südöstlichstem Punkt zum nordöstlichstem
Punkt des Flurstücks Nr. 706, Flur 25, die östlichen
Grenzen der Flurstücke Nr. 706, 219, 1473, 1018, Flur
25, die östliche Grenze des Flurstücks Nr. 133, Flur 1,
östliche und südliche Grenze des Flurstücks Nr. 947,
Flur 25, von dessen südwestlichstem Grenzpunkt
abknickend zu einem Grenzpunkt auf der südlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 238, Flur 1, (ca. 36m vom
südwestlichsten Grenzpunkt dieses Flurstücks entfernt),
südliche Grenze des Flurstücks Nr. 238, Flur 1, südöst-
liche Grenze des Flurstücks Nr. 239, Flur 1, südliche
Grenze des Flurstücks Nr. 742, Flur 1, westliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 743 und 741, Flur 1, von
einem Punkt, ca. 1,5 m vom nördlichsten Punkt des
Flurstücks Nr. 741, Flur 1, Richtung Osten entfernt gele-
gen, der westlichen Grenze der ausgebauten
Weierstraße folgend bis zum südöstlichsten Grenzpunkt
des Flurstücks Nr. 826, Flur 1, die westlichen Grenzen
der Flurstücke Nr. 826, 827, 828, 829, 822, 823 und 824,
Flur 1, von dessen nordöstlichstem Grenzpunkt in
Verlängerung der östlichen Grenze des Flurstücks Nr.
824, Flur 1, folgend bis zur südlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 553, Flur 2.

Der Rat der Stadt hat am 17.09.2012 die öffentliche
Auslegung dieses Planentwurfes beschlossen.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen
zu dem ausgelegten Planentwurf schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Offenlegungsstelle vorgebracht
werden.

Hinweise

1. Nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan (gemäß § 4 a Abs. 6
BauGB) unberücksichtigt bleiben, sofern die
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte
kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von
Bedeutung ist.

2. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellen-
de Person nur Einwendungen geltend macht, die sie
im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2
des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2
Nr. 2 und § 13 a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs)
nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte
geltend machen können.

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 11.10.2012

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum Entwurf des
Bebauungsplans Nr. 636 - Weierstraße (zwischen
von-Trotha-Straße und Brückenbauwerk südlich der
Westhoffstraße) -

Die Weierstraße ist im Bereich zwischen der von-Trotha-
Straße und dem Brückenbauwerk südlich der
Westhoffstraße bautechnisch erstmalig endgültig herge-
stellt.

Aus Gründen der Rechtssicherheit bzw. zum Zwecke
der rechtmäßigen Herstellung der
Erschließungsanlagen Weierstraße (zwischen von-
Trotha-Straße und Brückenbauwerk südlich der
Westhoffstraße) im Sinne von § 125 Abs. 1 BauGB sol-
len die Straßenbegrenzungslinien und die öffentliche
Verkehrsfläche entsprechend dem vorhandenen Ausbau
festgesetzt werden.

Informationen (u.a. Plan und Begründung inkl.
Umweltbericht) sind auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php abrufbar.
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Im Auftrag der Stadt Oberhausen, Bereich
1-3 Immobilien, 46042 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
B-Plan 424, Walsumermarkstraße/Rüsterweg
Ausbau Im Weidenkamp

Leistung:
ca. 1.200 m² Bituminöse Tragschicht aufnehmen und

entsorgen
ca.    300 m³ Boden ausheben und abfahren
ca.    400 m² Frostschutzschicht herstellen
ca. 1.600 m² Mineralische Tragschicht herstellen
ca. 1.600 m² Betonsteinpflaster liefern und verlegen

6 Stck. Straßeneinläufe mit Anschlussleitung
liefern und einbauen

9 Stck. Kanalschächte höhenmäßig anpassen
ca.   340 m Tiefbordsteine liefern und verlegen

Bauzeit:
Anfang: 03. KW 2013 bis Ende 12. KW 2013

Zuschlagsfrist:
31.12.2012

Die Angebotsunterlagen können ab 08.11.2012 bis
15.11.2012 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden. Zusammenfassung von
mehreren Objekten ist nicht zulässig.

Maßnahme:
B-Plan 424, Walsumermarkstraße/Rüsterweg
Ausbau Im Weidenkamp

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.

Kostenbeitrag:
31,00 € einschl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und
Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Stortz
WBO GmbH, Kanäle und Straßen
Tel. 0208 8578-358

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, 46049 Oberhausen,
Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss rechts,
Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 22.11.2012, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.
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Postvertriebsstück

- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 8. November 2012
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt
unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse
für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-
schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),
Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes
Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit
der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit
bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen
Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-
gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter
stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine
festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen
ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-
zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-
dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-
schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-
ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte
untereinander und fördern das Sozialverhalten der
Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Herbst 2012
nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208
41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr
entgegen.

Malschule
für Kinder
und Jugendliche
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